
mit der Person des Richters unaufgebbar verbunden sind, wie etwa Ge-
schlecht, familienrechtlicher Status, Konfession, Weltanschauung oder
sprachregionale Herkunft, für sich allein noch kein Anhaltspunkt für
eine fehlende Unabhängigkeit bzw. Unvoreingenommenheit, wenn sie
in irgendeiner Weise auch im Verfahren eine Rolle spielen. Daran ändert
sich erst etwas, wenn konkrete Hinweise bestehen, dass diese Gegeben-
heiten die unvoreingenommene Beurteilung der Streitsache tatsächlich
in Frage stellen.243 Der Staatsgerichtshof argumentiert wie das schweize-
rische Bundesgericht äusserst pragmatisch.244 Er verlangt von einem
Richter nicht, dass sich dieser «von jeglichen Ausseneinflüssen gewisser-
massen abschotten müsste». Er hält dies auch nicht für wünschbar,
«denn vom Richter werden mit Recht Lebensnähe, Erfahrung und
menschliches Verständnis erwartet». Im Übrigen werde kein Richter «je
restlos frei von gesellschaftlichen Werturteilen, der öffentlichen Mei-
nung oder vom Eindruck aktueller politischer Ereignisse» sein.245

Andererseits muss es sich bei den bestimmten Umständen, die gel-
tend gemacht werden, um solche handeln, die den objektiv berechtigten
Anschein einer Befangenheit, die konkrete Gefahr einer Voreingenom-
menheit begründen können. Subjektive Befürchtungen der Parteien al-
lein reichen nicht aus. Vielmehr muss das subjektive Misstrauen auch in
objektiver Weise gerechtfertigt, mithin nachvollziehbar sein.246 Letztlich
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